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Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Innsbruck hat in seiner Sitzung

am 07. Dezember 2017 die Auflage folgender Entwürfe beschlossen:

IG-B8 (2. Entwurf)
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IG-B8

(2. Entwurf)



E



ntwurf des Bebauungsplanes Nr.

IG-B8, Igls, Bereich zwischen Igler Straße, Hilberstraße, Grätschenwinkelweg und Baulandgrenzen

(als Änderung des Bebauungsplanes Nr.

ÖBB

IG-B1a) gem. §ÖBB

56 Abs. 1 TROG 2016, 2.

H

Entwurf
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eingegangen. Diesen Einwendungen
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kann im 2.NEntwurf

teilweise

entsprochen

werden.

Entwurf des Örtlichen Raumordnungskonzeptes Nr. PR-Ö38, Pradl, Bereich

zwischen Paschbergweg und Wiesen-F18MÜ-F18

(2.gasse,

Entwurf)

südlich

Tivoli (als Änderung des

(2. Entwurf)

Örtlichen

Raumordnungskonzeptes

2002) gem. § 32 TROG 2016

und

Entwurf des Flächenwidmungsplanes

Nr. PR-F18, Pradl, Bereich zwischen

Paschbergweg und Wiesengasse, Südlich TIVOLI (als Änderung der Flächenwidmungspläne Nr. 753 und PR-F5)

gem. § 36 TROG 2016

Südlich an das Sportareal TIVOLI angrenzend soll ein „Footballzentrum Tivoli“ errichtet werden. Für das, aus einem Architekturwettbewerb hervorgegangene

Projekt, werden die planungsrechtlichen

Voraussetzungen geschaffen.
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PR-F18 und PR-Ö38



PR-F18 PR-F18

und PR-Ö38

und PR-Ö38

Entwurf des Flächenwidmungsplanes

Nr. MÜ-F18, Mühlau, Bereich Hans Maier Straße 3 (als Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. MÜ-F10) gem. § 36

Abs. 2 TROG 2016, 2. Entwurf

Anstelle eines geplanten Hotel- und Boardinghauses soll nunmehr ein Wohnhaus

errichtet werden, weshalb der Flächenwidmungsplan adaptiert werden muss.

Die Entwürfe sind während der Amtsstunden im Stadtmagistrat Innsbruck in

den Schaukästen der Magistratsabteilung III /Stadtplanung, 4. Stock, vom 13.

Dezember 2017 bis einschließlich 10.

Jänner 2018, einsehbar.

Die Auflagefrist für die Entwürfe des

Flächenwidmungsplanes Nr. MÜ-F18

(2. Entwurf) und des Bebauungsplanes

Nr. IG-B8 (2. Entwurf) werden gem. § 66

Abs. 3 TROG 2016 auf zwei Wochen herabgesetzt. Diese Entwürfe sind vom 13.

Dezember 2017 bis einschließlich 27.

Dezember 2017, einsehbar.

Informationen zu den aufgelegten Entwürfen können während der Parteienverkehrszeit von 08:00 Uhr - 10:00 Uhr

eingeholt werden.

Personen die in der Gemeinde einen

Wohnsitz haben, und Rechtsträger, die in

der Gemeinde eine Liegenschaft oder ei-



MÜ-F18



MÜ-F18 (2. Entwurf)

nen Betrieb besitzen, haben das Recht, bis

spätestens eine Woche nach Ablauf der

Auflegungsfrist eine schriftliche Stellungnahme zu den Entwürfen abzugeben.

Weiters wurde beschlossen:

•

Örtliches Raumordnungskonzept Nr.

AL-Ö37

• Bebauungsplan Nr. HW-B14

• Bebauungsplan Nr. WI-B27

Zudem sind folgende Bausperren

außer Kraft getreten:

• am 21. Jänner 2017:

Bausperre im Bereich südliche Maria-Theresien-Straße / Salurner Straße,

Innenstadt

• am 19. Mai 2017:

Bausperre im Bereich Amras, Aldranser

Straße 11-17

• am 25. Oktober 2017:

Bausperre im südlichen Teil von Kranebitten, Bereich des gewidmeten Baulandes südlich Harterhofweg und Kranebitter Allee zwischen Harterhofweg Nr. 83

und Kranebitter Allee Nr. 205

Für den Gemeinderat

Dr. Robert Schöpf e.h.

Baudirektor

INNSBRUCK INFORMIERT
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